
Klage, eingereicht am 13. Januar 2006 — Villa u. a./Kom-
mission

(Rechtssache F-4/06)

(2006/C 74/66)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Renata Villa (Senningerberg, Luxemburg) (Prozessbevoll-
mächtigte: Rechtsanwälte G. Bouneou und F. Frabetti)

Beklagter: Europäisches Parlament

Anträge der Kläger

— Aufhebung der Entscheidungen Nr. 102495, 102494 und
102496 vom 8. Februar 2005, mit denen die Anstellungs-
behörde des Europäischen Parlaments es abgelehnt hat, den
Klägern den Überschussbetrag bei den angerechneten
Ansprüchen zu erstatten, der sich aus dem Unterschiedsbe-
trag zwischen den Ansprüchen, die in den Jahren der Zuge-
hörigkeit zum italienischen System erworben wurden, und
der Anzahl der auf die Versorgungsordnung der Gemein-
schaft übertragenen ruhegehaltsfähigen Dienstjahre auf-
grund einer Neuberechnung der Übertragung ihrer Ruhege-
haltsansprüche ergibt;

— Verurteilung des Beklagten in die Kosten.

Klagegründe und wesentliche Argumente

1991 ließen die Kläger, Beamte des Europäischen Parlaments,
die Ruhegehaltsansprüche, die sie vor ihrem Dienstantritt bei
den Gemeinschaften in Italien erworben hatten, auf die Versor-
gungsordnung der Gemeinschaft übertragen. Der Unterschied
zwischen der tatsächlichen Anzahl der Jahre der Zugehörigkeit
zum italienischen System und der Anzahl der ruhegehaltsfähi-
gen Dienstjahre aufgrund der Anrechnung in der Versorgungs-
ordnung der Gemeinschaft wurde entsprechend den allgemei-
nen Durchführungsbestimmungen festgesetzt, die seinerzeit
vom Parlament angewandt wurden und die die Anrechnung der
Jahre der Zugehörigkeit in Italien nicht nach oben begrenzten.

Nach dem Inkrafttreten des neuen Statuts beantragten die Klä-
ger unter Berufung auf Artikel 26 Absätze 5 und 6 des
Anhangs XIII des Statuts die Neuberechnung der zuvor gewähr-
ten Anrechnung. Nachdem die Anträge abgelehnt worden
waren, legten die Kläger Beschwerden ein, die ebenfalls von der
Anstellungsbehörde zurückgewiesen wurden.

Mit ihrer Klage rügen die Kläger einen Verstoß gegen Artikel
26 des Anhangs XIII des neuen Statuts und gegen Artikel 11
Absatz 2 des Anhangs VIII des Statuts sowohl in der neuen als
auch in der alten Fassung.

Sodann machen sie geltend, dass Parlament habe auch gegen
die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung, der Gleich-
behandlung, der Nichtdiskriminierung, des Verbotes eines will-
kürlichen Vorgehens, des Vertrauensschutzes und der Nichtbe-
reicherung sowie gegen die Fürsorgepflicht verstoßen.

Klage, eingereicht am 18. Januar 2006 — Patak Dennstedt/
Kommission

(Rechtssache F-5/06)

(2006/C 74/67)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Dunja Patak Dennstedt (London, Vereinigtes König-
reich) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte S. Rodrigues und
Y. Minatchy)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Klägerin

— Aufhebung der zusammen mit der Entscheidung über die
Ablehnung des von der Klägerin zuvor gestellten Antrags
getroffenen Entscheidung der Anstellungsbehörde vom 4.
Oktober 2005, mit der die Beschwerde der Klägerin zurück-
gewiesen wurde;

— Verurteilung der Kommission, den der Klägerin entstande-
nen Schaden in Höhe von 35 000 Euro zu ersetzen;

— hilfsweise Anordnung der Entfernung des streitigen Doku-
ments aus dem Untersuchungsbericht vom 18. September
2001;

— in jedem Fall Verurteilung der Beklagten zur Tragung der
Kosten.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin, eine Beamtin der Kommission und Empfängerin
eines Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit, hatte beim Gericht
erster Instanz Klage auf Aufhebung bestimmter Entscheidungen
der Beklagten erhoben. Im Laufe dieses Verfahrens erlangte sie
Kenntnis von einer Reihe von Dokumenten, die sich auf kom-
missionsinterne Verfahren bezogen, die sie betrafen, woraufhin
sie einen Antrag auf Entfernung der Dokumente aus der Akte
stellte, in denen ein Beamter offenbar persönliche Schlussfolge-
rungen über die Berufskrankheit der Klägerin zieht, und außer-
dem beantragte, zu prüfen, ob das Verhalten bestimmter Beam-
ter während eines Disziplinarverfahrens den Verpflichtungen
nach dem Statut entsprochen habe.

Nachdem der Antrag abgelehnt worden war, legte die Klägerin
Beschwerde ein, die von der Anstellungsbehörde ebenfalls
zurückgewiesen wurde.

In ihrer Klageschrift macht die Klägerin zunächst geltend, dass
die Entscheidung über die Zurückweisung ihrer Beschwerde die
Verpflichtungen verletze, die die Beklagte gegenüber ihren
Beamten habe. Die Entscheidung verstoße nämlich gegen meh-
rere allgemeine Rechtsgrundsätze wie den Grundsatz der ord-
nungsgemäßen Verwaltung und die Fürsorgepflicht.
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Die Klägerin führt weiter aus, dass die Beamten der Kommis-
sion, die unrichtige Angaben zu ihrer Berufskrankheit verbreitet
und sogar in einen Untersuchungsbericht aufgenommen hätten,
eine schwere Verfehlung begangen hätten. Diese Verfehlung
löse die Haftung der Beklagten aus, die daher für den der Kläge-
rin entstandenen materiellen und immateriellen Schaden einste-
hen müsse.

Klage, eingereicht am 3. Februar 2006 — Tolios u. a./Rech-
nungshof

(Rechtssache F-8/06)

(2006/C 74/68)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Iraklis Tolios (Paris, Frankreich), François Muller (Stras-
bourg, Frankreich) und Odette Perron (La Rochelle, Frankreich)
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. Vandersanden und
L. Levi)

Beklagter: Europäischer Rechnungshof

Anträge der Kläger

— die Klage einschließlich der in ihr enthaltenen Einrede der
Rechtswidrigkeit für zulässig und begründet zu erklären;

— demgemäß die Ruhegehaltsabrechnungen der Kläger von
März 2005 mit der Folge aufzuheben, dass ein auf die
Hauptstadt ihres Wohnsitzstaats bezogener Berichtigungs-
koeffizient oder wenigstens ein Berichtigungskoeffizient
angewandt wird, der die Unterschiede der Lebenshaltungs-
kosten an den Orten, an denen sie vermutlich ihre Ausga-
ben bestreiten, angemessen widerspiegelt und der damit
dem Grundsatz der Gleichwertigkeit entspricht;

— die Beklagte in die Kosten zu verurteilen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kläger in der vorliegenden Rechtssache sind alle Beamte,
die vor dem 1. Mai 2004 in den Ruhestand versetzt wurden.
Sie fechten die bis zur Aufhebung der Berichtigungskoeffizien-
ten durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 723/2004 des
Rates vom 22. März 2004 zur Änderung des Statuts der Beam-
ten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemein-
schaften (1) eingeführte Übergangsregelung an, soweit sich diese

Regelung auf eine neue Berechnung der Berichtigungskoeffi-
zienten „Versorgungsbezüge“ stützt, die sich nicht mehr nach
der Hauptstadt richtet, sondern nach den durchschnittlichen
Lebenshaltungskosten in dem Mitgliedstaat, in dem sich der
Ruhegehaltsberechtigte nachweislich mit seinem Hauptwohn-
sitz niedergelassen hat.

Zur Begründung ihrer Forderungen machen die Kläger
zunächst geltend, dass die genannte Verordnung auf eine fehler-
hafte Begründung gestützt sei, da weder die fortschreitende
Integration der Gemeinschaft noch die Freizügigkeit und Auf-
enthaltsfreiheit, noch die Schwierigkeit, den tatsächlichen
Wohnort der Ruhegehaltsempfänger nachzuprüfen, als Grund-
lage für die in Rede stehende Übergangsregelung dienen könn-
ten.

Außerdem machen die Kläger eine Verletzung der Grundsätze
der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit, der Rückwirkung
wohlerworbener Rechte und des Vertrauensschutzes geltend.

(1) ABl. EG L 124 vom 27.4.2004, S. 1.

Klage, eingereicht am 30. Januar 2006 — Canteiro Lopes/
Kommission

(Rechtssache F-9/06)

(2006/C 74/69)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugal) und andere (Pro-
zessbevollmächtigte: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, J.-
N. Louis und E. Marchal)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge des Klägers

— Aufhebung der Entscheidung der Anstellungsbehörde vom
13. Oktober 2005, den Namen des Klägers nicht in das Ver-
zeichnis der wegen ihrer Verdienste für eine Beförderung in
Betracht kommenden Beamten aufzunehmen und ihn im
Beförderungsjahr 2000 nicht nach Besoldungsgruppe A 4
zu befördern;

— Verurteilung der Beklagten in die Kosten des Verfahrens.
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